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handhabt wird, eine große Zukunft in sich. Wir wünschen dem

Kanton Schwyz Glück zu diesem vielversprechenden Ereigniß sel-

nrr Geschichte, Es wird vielleicht von einer spatern Zeit als

die Krone seiner Gesetzgebung angesehen werden, Sachkenner
werden mit unserem Urtheile übereinstimmen, wenn sie die
gegebenen Verhältnisse zu würdigen wissen. — Schliesslich bemerken

wir noch, daß sowohl der ErziehungSrath deS Kantons Schwyz
(an der Zahl 16 Mitglieder), als die Gemeindschulrathe nur zum
vierten Theil aus Geistlichen zu bestehen pflege», und dieselben an

gegenwartiger Schulorganisation fordernd mitgewirkt haben,"

Kanton Graubünden.

Im Monat Januar d, I, starb in St, Galle» Herr I, Peter
Hosang, von Tschappina in Graubünden, ehemals Geschäftsführer

des reichen bündnerischen HandlungshanseS Frizzoni in

Bergamo, Derselbe hat mehrere Vermächtnisse hinterlassen, z. B,
1000 st. für die evangelische Kantonsschule in Ghur, Sein ganzes

übriges erworbenes Vermögen von etwa 70000 bis 80000
fl, bestimmte er für Errichtung einer bündnerischen Kantonal-
Waisenanstalt,

Kanton Waadt.
Die Ausgaben des Staates für den öffentlichen Unterricht

betragen 195812 Franken, Interessant ist eine Vergleichung
derselben mir den übrigen Ausgaben. Dieselben find: allgemeine
Staatsverwaltung 110711 Fr,, Justiz und Polizei 170-117 Fr,,
Kantonalmilitar 103007 Fr,, eidgenössisches Militär 38777 Fr,,
andere eidgenössische Ausgaben 10101 Fr,, Straßenwesen 128318

Fr,, Kulte 253133 Fr, - Für das Unterrichtswesen — und

zwar für die Gemeinde- und Bezirksschulen (Uollbzes und
Looles ino^mwes) verwenden die Gemeinden außerdem noch
bedeutende Gelder, die in ihrer Gesammtheit die obige Summe wohl
weit übersteigen.

Großherzogthum Baden.

Verordnung, den Schulunterricht der in oen
Fabriken beschäftigten Kinder betreffend, ---- In neuerer


	Kanton Graubünden

